
I t �\ � i 
. 

SJSN-53/f'1e 
\. AMT�I" .NIIDI .. a.TI .... IICHIiCHIN LANDI.FlIGIIFlUNG, LANDI.AMT.DIFlIKTION 

1014 Wlln, Herrin; .. " 11-11 PlI1lllnYlrlclhr Dlln.ta; 1-11 Uhr 
, und 18-11 Uhr 

rAiTtt dir NlldlrOetlrrllahl.ahln Llndl.rlgllrung, 101il 

An das 
Bundesministerium fUr 
Land- und Forstwirtschaft 

Stubenring 1 
1010 Wien Bella"ln 

L LAD-VD-7301/15 .-l 
BII Antwort blttl Kennzeichin an"eben 

" ' " . " :;�8!=o'=o zjk([(r)"""" i 
,.' �1� 

Bezu" \ 

13.100/03-I 3/84 
Bearbeiter (022 2) 83 57 11 Ourchwahl Oatum 

Dr. Wagner 2197 21.MIlrz 1984 

Betrifft 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Marktordnungsgesetz 1967 
geändert wird (Marktordnungsgesetz - Novelle 1984) 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich, zum Entwurf der Marktordnungs­

gesetz-Novelle 1984iwie folgt Stellung zu nehmen: 

I. Milchwirtschaft: 

Zu Z. 4-: 

Die vorgesehene, wenn auch indirekte EinflußmBglichkeit des 

Bundesministers fUr Land- und Forstwirtschaft wird - abgesehen 

davon, daß sie geeignet erscheint, in die innere Struktur land­

w�rtschaftlicher Betriebe einzugreifen - als bedenklich deshalb 

angesehen, da damit regionalpolitische Konzepte der Länder nicht 

nur beeinträchtigt, sondern sogar . weitgehend ",wirkungslos gemacht 

werden kBnnen. 

Zu Z. 5: 

Zur weitergehenden Liberalisierung des Ab-Hof-Verkaufes von Milch 

sowie dessen Ausdehnung auf Milcherzeugnisse wird, abgesehen von 

der nicht auszuschließenden Gefährdung_ der Versorgung durch den 

Kleinhandel darauf hingewiesen, daß damit die PrUfung der Qualität 

der Ware vor echte Probleme gestellt wird. Der Entwurf enthält 

diesbezUglieh keinen LBsungsansatz. Dazu kommt, daß damit einzelne 
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Betriebe von der generellen Regelung ausgenommen werden, wodurch 

dieser Schritt in Richtung der Produktions- und Absatzunsicherheit 

vor Schaffung des Milchwirtschaftsfonds geht. Es wird daher ange- . 

regt, ein wirkungsvolles Kontrollinstrumentarium sowohl hinsicht­

lich der Qualität der Produkte aber auch in periodischen Abständen 

pezüglich der Zweckmäßigkeit der einzelnen getroffenen Maßnahmen 

vorzusehen. 

Zu Z. 12: 

Die vorgesehene Regelung, wonach der Bundesminister für Land- und 

Forfltwirtschaft mit Verordnung die Zuständigkeit in den dem Fonds 

ü�agenen Angelegenheiten -an sich ziehen kann, ist aus der Sicht 

des Wesens der Sozialpartnerschaft, die ihr übertragenen Probleme 

selbst zu lösen, bedenklich. Die Neuregelung könnte dazu fUhren, 

daß der Druck zum Kompromiß, wie ihn das Gesetz derzeit vorsieht, 

wegfallen wUrde und unangenehme Entscheidungen an den Minister 

herangetragen werden müßten. 

Eine solche Verordnungs ermächtigung sollte daher nur für besondere 

Not- bzw. Katastrophenfälle in Anspruch genommen werden. 

Zu Z. 16: 

Die vorgesehene Einzelrichtmenge von 40.000 kg ist entschieden 

zu niedrig angesetzt. Sie wäre daher im Interesse der Landwirtschaft 

anzuheben. 

Zu Z. 20;· 

Die Begrenzung des Neubeginnes auf Bergbauernbetriebe benachteiligt 

Betriebe in jenen Lag� die auf die GrUnlandwirtschaft angewiesen 

sind, in unbilliger Weise und ist daher abzulehnen. 
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Zu Z. 30: 

Schließlich ruft die NÖ Landesregierung, abgesehen von ihrem 

wiederholt vorgetragenen Verlangen, die Mar"ktordnungsgesetze 

auf einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren zu verlängern, die 

bereits wiederholt erhob'ene Forderung nach einer Gesamtkodi-· 

fikation der sogenannten "Wirtschaftsgesetze" auf der Grund­

lage der Kompetenzartikel des B-VG in Erinnerung. 

11. Getreidewirtschaft: 

Zu Z. 7: 

Der 1983 eingefUhrte Verwertungsbeitrag hat eine Sicherung der 

Getreideverwertung bedeutet. Da er nach dem Entwurf wieder ent­

fallen soll, wird den Landwirten eine Alternative ror Produktions­

einschränkungen in anderen Bereichen genommen. 

Es wären daher Alternativen zum Getreidebau vorzusehen, insbe­

sondere die F6rderung der Produktion von Alternativprodukten (Ei­

weißpflanzen und Ölsaaten) rasch im notwendigen Ausmaß zu ver­

wirklichen. 

Ferner wird das Verlangen nach Beimengung von Biosprit zum Vergaser­

kraftstoff als aus gesundheitspolizeilichen GrUnden unerlässlich 

urgiert. 

NÖ Landesregierung 

L u d w i g  

Landeshauptmann 
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LAD-VD-7,01/15 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande NiederBsterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

FUr die Richtigkeit 

der Aus;e�igung 

IJ�b�'1 

NÖ Landesregierung 

L u d  w i g 

Landeshauptmann 
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